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3 Zu § 4 (Töten von Tieren) 
 
Ein Wirbeltier töten darf nur, wer die dazu notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten hat.  
Für das berufs- oder gewerbsmäßige regelmäßige Betäuben oder Töten von Wirbeltie-
ren regelt § 4 Abs. 1a die Anforderungen an den Nachweis der Sachkunde. Betroffen 
von der Regelung des § 4 Abs. 1a ist auch die Erwerbsfischerei, also die See- wie die 
Binnenfischerei, Teichwirtschaft und Fischzucht. Die Regelung erstreckt sich ferner 
auch auf das Betäuben und Töten von Pelztieren sowie die Schädlingsbekämpfung. 
 
3.1 Berufs- oder Gewerbsmäßigkeit 
 
3.1.1 Das berufsmäßige Betäuben oder Töten von Tieren schließt die regelmäßige ne-
benberufliche Ausübung dieser Tätigkeiten ein. 
 
3.1.2 Ein gewerbsmäßiges Betäuben oder Töten von Tieren liegt dann vor, wenn die 
Tätigkeit selbständig, planmäßig, fortgesetzt und mit der Absicht der Gewinnerzielung 
ausgeübt wird. 
 
3.1.3 Regelmäßigkeit ist nicht gegeben, wenn Wirbeltiere nur im Einzelfall betäubt oder 
getötet werden. 
 
Für das Töten lebensschwacher, nicht lebensfähiger oder schwerverletzter Wirbeltiere 
im Einzelfall im eigenen Tierbestand ist wegen fehlender Regelmäßigkeit grundsätzlich 
kein Nachweis der Sachkunde erforderlich. 
 
Regelmäßigkeit ist des Weiteren nicht gegeben, wenn Wirbeltiere nur im Einzelfall bei 
Bedarf im Rahmen von Pflanzenschutz- oder von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen 
durch die Anwendung hierfür zugelassener Mittel getötet werden. 
 
3.2 Nachweis der Sachkunde 
 
Der Nachweis der Sachkunde bezieht sich jeweils nur auf diejenige Kategorie von Tie-
ren und auf diejenigen Betäubungs- und Tötungsmethoden, für die die entsprechende 
Sachkunde erworben wurde. 
 
3.2.1 Der Nachweis der Sachkunde für die Schlachtung von Einhufern, Wiederkäuern, 
Schweinen, Kaninchen und Geflügel ist in § 4 Abs. 2 der Tierschutz-Schlachtverordnung 
vom 3. März 1997 (BGBl. I S. 405) abschließend geregelt. Eine Sachkundebescheini-
gung nach § 4 Abs. 2 der Tierschutz-Schlachtverordnung gilt daher unmittelbar als 
Sachkundenachweis im Sinne des § 4 Abs. 1a. 
 
3.2.2 Folgende abgeschlossene Berufsausbildungen oder Weiterbildungsabschlüsse 
gelten als Sachkundenachweis für das Betäuben oder Töten von Tieren derjenigen Ka-
tegorie, auf die sich die jeweilige Ausbildung bezieht: 



 
- Fleischer/Fleischerin, 
- Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel, Fachbereich Lebensmittel, Warengruppe Fische, 
- Verkäufer/Verkäuferin im Einzelhandel, Fachbereich Lebensmittel, Warengruppe Fi-

sche, 
- Fischwirt/Fischwirtin, 
- Biologielaborant/Biologielaborantin, 
- Tierwirt/Tierwirtin, 
- Landwirt/Landwirtin, 
- Tierpfleger/Tierpflegerin, 
- Geprüfter Tierpflegemeister/Geprüfte Tierpflegemeisterin, 
- Biologisch-technischer Assistent/Biologisch-technische Assistentin, 
- Geprüfter Schädlingsbekämpfer/Geprüfte Schädlingsbekämpferin, 
 
sofern nicht auf Grund von Differenzierungen in Aus- oder Weiterbildungsordnungen im 
Einzelfall feststeht, dass das Betäuben und Töten nicht Gegenstand der Ausbildung 
war. 
 
Als Sachkundenachweis gilt ferner der erfolgreiche Abschluss eines Studiums der Vete-
rinär- oder Humanmedizin, der Biologie mit dem Schwerpunkt Zoologie oder Fischerei-
biologie. 
 
Der Abschluss einer anderen Berufsausbildung, ein anderer Studienabschluss oder ein 
Weiterbildungsabschluss, die nachweislich ebenfalls für bestimmte Tierarten entspre-
chende Kenntnisse und Fähigkeiten voraussetzen, sind ebenfalls als Sachkundenach-
weis anzuerkennen. Gleiches gilt für die erfolgreiche Teilnahme an entsprechenden 
tierexperimentellen Kursen. Auch kann die zuständige Behörde im Einzelfall die ent-
sprechende Sachkunde bei Personen annehmen, die ohne eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung über einen angemessenen Zeitraum regelmäßig Tiere ordnungsgemäß 
betäubt oder getötet haben; in diesem Fall ist eine entsprechende Bescheinigung durch 
die zuständige Behörde, eine beauftragte Stelle oder den Tierschutzbeauftragten aus-
zustellen. 
 
3.2.3 Die erforderliche Sachkunde für das Betäuben oder Töten entsprechender Tiere 
ist des Weiteren nachgewiesen, wenn die betreffende Person im Besitz eines gültigen 
Jagd- oder Fischereischeins ist oder die Jäger- oder Fischerprüfung erfolgreich abgelegt 
hat. 
 
3.2.4 Darüber hinaus kann der Sachkundenachweis durch ein Fachgespräch bei der 
zuständigen Behörde erbracht werden. Die Behörde kann sich ggf. des Sachverstandes 
einer von ihr beauftragten Stelle bedienen. 
 
Das Fachgespräch kann sich auf folgende Bereiche erstrecken: 
 
- Grundkenntnisse der Anatomie und Physiologie, 
- Grundkenntnisse des Verhaltens der Tiere, 
- tierschutzrechtliche Vorschriften, 
- Grundkenntnisse der Physik oder Chemie, soweit diese für die betreffenden Betäu-

bungsverfahren notwendig sind, 
- Eignung und Kapazität der jeweiligen Betäubungsverfahren, 



- Kriterien einer ordnungsgemäßen Betäubung und Tötung von Tieren, 
- ordnungsgemäße Durchführung des Ruhigstellens, Betäubens und Tötens der Tiere 

und 
- Wartung der für das Betäuben und Töten notwendigen Geräte und Einrichtungen. 
 
Die Länder können weitere Sachkundenachweise, insbesondere solche von Berufsfach-
verbänden, anerkennen. 
 


